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Weisung FVB-RSK-2022-01 „SR in Kinderligen“ 

 

Einführung 

Mit der Einführung der Möglichkeit des LJ-Schiedsrichters als Schiedsrichter 1 in den Kinderligen 
besteht aus Sicht des Verbandes die Notwendigkeit, hier eine Präzisierung vorzunehmen, um eine 
angemessene Spielleitung zu gewährleisten und zum Schutze der Schiedsrichter beizutragen. 

 

Weisung 

Der Schiedsrichter 1 in den Kinderligen (U11 und jünger) muss zwei Altersklassen höher 
spielberechtigt sein.  

Das heißt, dass in der U11 ein in der U15 spielberechtigter SR eingesetzt werden darf. Dies gilt für die 
noch jüngeren Altersklassen analog. 

Als Begründung ist anzuführen, dass sportlicher Ehrgeiz, insbesondere von außen, auch in den 
Kinderligen vorhanden ist und einerseits den Mannschaften damit ein geordnetes Spiel möglich 
gemacht werden soll und andererseits junge Schiedsrichter davor geschützt werden sollen, nach zu 
schlechten Erfahrungen ihr Amt nicht mehr ausüben zu wollen. 

Inkrafttreten 

Die Weisung tritt ab sofort in Kraft. 

 

 

 

Gez. Felix Stark 

Leiter RSK Floorball Bayern 

 

 


